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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1986

Index

Verkehrssteuern

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §235 Abs2

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):

84/15/0059

Rechtssatz

Gem § 235 Abs 2 BAO erlischt zwar der Abgabenanspruch durch die verfügte Abschreibung, jedoch nur wenn dies

bescheidmäßig geschieht. "Abschreibung" ist nur die Bezeichnung des buchungstechnischen Vorganges.
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